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A Grundlegendes 
 
 

1. EKD-Pfarrdienstgesetz und Ausführungsgesetz der EKiR 

 

Das EKD-Pfarrdienstgesetz (PfDG.EKD) sieht in § 2 die Möglichkeit vor, ein ‚Pfarr-

dienstverhältnis im Ehrenamt’ zu begründen. Dies findet im Ausführungsgesetz 

der EKiR (AG.PfDG.EKD) § 1 keine Anwendung. Stattdessen macht die EKiR Ge-

brauch von § 118 PfDG.EKD und spricht von „Pastorinnen und Pastoren im Eh-

renamt“:  

 

(3) Neben einer Amtsbezeichnung nach diesem Kirchengesetz kann eine bei In-

krafttreten dieses Kirchengesetzes nach dem Herkommen mit einer Stelle verbun-

dene oder nach dem Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkir-

chen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse bisher übliche Bezeichnung geführt 

werden. Gliedkirchen, die bei Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes die Amtsbe-

zeichnung "Pfarrerin" oder "Pfarrer" ausschließlich im Falle des Innhabens einer 

Pfarrstelle verwenden, können Pfarrdienstverhältnisse im Ehrenamt als Pastoren-

verhältnisse im Ehrenamt mit der Amtsbezeichnung "Pastorin im Ehrenamt" oder 

"Pastor im Ehrenamt" begründen...  

 
 
2. Art. 62a KO EKiR  (demnächst neu) 
 
Unbeschadet dieser Regelung versehen in der EKiR viele ordinierte Theologinnen 

und Theologen Dienste außerhalb von regulären Pfarrstellen und Pfarrdienstver-

hältnissen. Diese Personen führen nach Art. 62a KO die Amtsbezeichnung „Pas-

torin“ oder „Pastor“: 

 
(1) Ordinierte, die das zweite theologische Examen abgelegt haben und nicht in 

einem Pfarrdienstverhältnis stehen, haben als Pastorinnen und Pastoren den Auf-

trag zur öffentlichen Verkündigung des Evangeliums, zur Verwaltung der Sakra-

mente und zur Seelsorge.  

(2) Sie sind als Presbyterin oder Presbyter wählbar. 

(3) Artikel 57 bleibt unberührt. 

 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dies ein spezifischer Sprachgebrauch 

der Evangelischen Kirche im Rheinland ist. Andere Landeskirchen haben bislang 



4 

nicht streng zwischen „Pastorinnen / Pastoren“ und „Pfarrerinnen / Pfarrern“ un-

terschieden. Beide Amtsbezeichnungen werden in der Regel synonym gebraucht. 

Es bleibt abzuwarten, inwieweit das neue EKD-Pfarrdienstgesetz, das durchgän-

gig von „Pfarrerinnen / Pfarrern“ spricht, den landeskirchlichen Sprachgebrauch 

verändern wird.   

 
    
3. „Ergänzende pastorale Dienste“ 
 
Die Landessynode 2007 hatte die Kirchenleitung beauftragt „Alternative Formen 

des Pfarrdienstes“ zu entwickeln (Beschluss 9 LS 2007). Dies führte zunächst zu 

Irritationen und Missverständnissen, weil teilweise verstanden wurde, der Pfarr-

dienst als solcher sollte auf neue Grundlagen gestellt werden. Dies war aber nie-

mals beabsichtigt. Die Landessynode 2009 führte daher eine neue Begrifflichkeit 

ein und spricht nun von „Ergänzenden pastoralen Diensten“ in bewusster Unter-

scheidung zum Pfarrdienst.1 Diese „Ergänzenden pastoralen Dienste“ differenzie-

ren sich in 
 

 a) Pastoralen Dienst im Ehrenamt 

 b) Pastoralen Dienst im Angestelltenverhältnis außerhalb einer Pfarrstelle 

 c) Pastoralen Dienst auf Honorarbasis 
 

Die entsprechenden Richtlinien und Ausführungsempfehlungen finden sich in die-

ser Information.   

 

4. Ordinationsgesetz 
 
Die geistliche Grundlage für das Nebeneinander von ‚Pfarrdienst‘ und ‚Ergänzen-

den pastoralen Diensten‘ besteht im Ordinationsverständnis der EKiR. Die Ordi-

nation ist nicht mehr im Ausführungsgesetz zum Pfarrdienstgesetz geregelt son-

dern in einem gesonderten Ordinationsgesetz. Dieses geht aus von der einen Or-

dination zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung im Rah-

men des einen Predigtamtes nach CA V (Augsburger Bekenntnis Kap. 5), unab-

hängig davon, ob es sich um ein Pfarramt, ein Ehrenamt oder ein sonstiges kirch-

liches Amt handelt. In der EKiR werden daher auch Prädikantinnen und Prädikan-

ten sowie beruflich Mitarbeitende ordiniert. Im Folgenden drucken wir das Ordina-

tionsgesetz in vollständigem Wortlaut ab. 

                                                
1 Das Pfarrdienstgesetz der EKD spricht demgegenüber von ‚Pfarrerinnen und Pfarrern im Ehrenamt‘, räumt aber 
den Gliedkirchen einen abweichenden Sprachgebrauch ausdrücklich ein. 
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Kirchengesetz über die Ordnung des Dienstes der öffentli-
chen Wortverkündigung, Sakramentsverwaltung und Seel-
sorge in der Evangelischen Kirche im Rheinland (Ordinations-
gesetz – OrdG) - vom 13. Januar 2005 
(KABl. S. 68) geändert durch Kirchengesetze vom 11. Januar 2008 (KABl. S. 151), 14. Januar 2011 (KABl. 

S. 184), 13. Januar 2012 (KABl. S. 132) und 12. Januar 2013 (KABl. S. 64).  

 

Die Landessynode hat auf der Grundlage von Artikel 63 Absatz 3 der Kirchenord-

nung1. vom 10. Januar 2003, zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 15. Ja-

nuar 2004, und § 118 Absatz 3 des Pfarrdienstgesetzes der EKD2. vom 10. No-

vember 2010 (ABl. EKD S. 307), folgendes Kirchengesetz beschlossen: 

Präambel 

Der Dienst der öffentlichen Wortverkündigung, Sakramentsverwaltung und Seel-

sorge ist gegründet in dem einen Dienst der ganzen Gemeinde, die Botschaft der 

freien Gnade Gottes auszurichten an alles Volk (Barmen VI). Er ist bezogen auf 

die eine, heilige, christliche und apostolische Kirche. Als Dienst der Gemeinde ist 

er eine Gestalt des Priestertums aller Gläubigen und wird als solcher ausgeübt in 

der Gemeinschaft aller Dienste der Kirche. Als Gegenüber zur Gemeinde nimmt 

er die Aufgabe wahr, der Gemeinde ihren Ursprung zu verkündigen: den aufer-

standenen Jesus Christus, der in Wort und Sakrament durch den Heiligen Geist 

als der Herr gegenwärtig handelt (Barmen III). 

 

§ 1 

(1) Zum Dienst der öffentlichen Wortverkündigung, zur Sakramentsverwaltung und 

zur Seelsorge kann ordiniert werden, wer 

1. für diesen Dienst geeignet ist, 

2. die Befähigung zum Presbyteramt hat oder in einem Dienst- und Treue-       
   verhältnis zu einer evangelischen Landeskirche steht, 

3. das 25. Lebensjahr vollendet hat und 

4. für den Dienst ausgebildet oder zugerüstet worden ist. 

(2) Die Ordination begründet das Recht und die Pflicht zur öffentlichen Wortver-

kündigung, zur Sakramentsverwaltung und zur Seelsorge. 

(3) Der Dienst der Ordinierten kann im Bereich der Evangelischen Kirche im Rhein-

land nach Maßgabe der kirchlichen Ordnung ausgeübt werden. 

http://www.kirchenrecht-ekir.de/kabl/3267.pdf#page=4
http://www.kirchenrecht-ekir.de/kabl/4479.pdf#page=7
http://www.kirchenrecht-ekir.de/kabl/17866.pdf#page=32
http://www.kirchenrecht-ekir.de/kabl/17866.pdf#page=32
http://www.kirchenrecht-ekir.de/kabl/24651.pdf#page=24
http://www.kirchenrecht-ekir.de/kabl/26567.pdf#page=8
http://www.kirchenrecht-ekir.de/showdocument/id/3060/section/10000010#s10000010
http://www.kirchenrecht-ekir.de/showdocument/id/3060/section/10000010#s10000010
http://www.kirchenrecht-ekir.de/showdocument/id/3056#down1#down1
http://www.kirchenrecht-ekir.de/showdocument/id/2734/section/70000325#s70000325
http://www.kirchenrecht-ekir.de/showdocument/id/3056#down2#down2
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§ 2 

(1) Die Anordnung der Ordination erfolgt auf Antrag des Presbyteriums, des Kreis-

synodalvorstandes oder des Leitungsorgans eines anderen Anstellungsträgers 

durch die Kirchenleitung. 

(2) Vor der Entscheidung der Kirchenleitung über die Ordination führt die Superin-

tendentin oder der Superintendent ein Gespräch mit der oder dem zu Ordinieren-

den über die Voraussetzungen und die Bedeutung der Ordination. 

(3) Eine Versagung der Ordination ist auf Verlangen zu begründen. Die Versagung 

der Ordination ist rechtlich nur insoweit überprüfbar, als Verfahrensmängel geltend 

gemacht werden. 

(4) Die Teilnahme an einer Ordinationstagung ist Voraussetzung für die Ordina-

tion. 

§ 3 

(1) Die Ordination wird in einem öffentlichen Gottesdienst durch die Superinten-

dentin oder den Superintendenten in Anwesenheit von mindestens zwei Assistie-

renden nach der Ordnung der Agende vollzogen. Mindestens eine Assistentin oder 

ein Assistent muss ordiniert, mindestens eine Assistentin oder ein Assistent darf 

nicht ordiniert sein. 

(2) Bei der Ordination erfolgt die Verpflichtung auf das Zeugnis der Heiligen Schrift, 

wie es ausgelegt ist in den drei altkirchlichen Glaubensbekenntnissen sowie 

in den lutherischen Bekenntnisschriften unserer Kirche: dem Augsburgischen Be-

kenntnis, der Apologie, den Schmalkaldischen Artikeln, dem Großen und dem 

Kleinen Katechismus Martin Luthers 

 oder 

in der reformierten Bekenntnisschrift unserer Kirche: dem Heidelberger Katechis-

mus 

 oder 

in den reformatorischen Bekenntnisschriften unserer Kirche 

 und 

wie es aufs Neue bekannt worden ist, in der Theologischen Erklärung der Bekennt-

nissynode von Barmen. 

(3) Über die Ordination wird eine Urkunde ausgestellt, die der oder dem Ordinier-

ten im Gottesdienst auszuhändigen ist. 

(4) Über die Ordination wird eine Niederschrift gefertigt, die von den Beteiligten zu 

unterzeichnen ist. 



7 

§ 4 

(1) Der Dienst der Ordinierten wird durch das Presbyterium oder das Leitungsor-

gan eines anderen Anstellungsträgers geordnet. 

(2) Die Ordinierten sind an die Kirchenordnung, die Ordnung der Evangelischen 

Kirche im Rheinland und die Ordnungen der jeweiligen Kirchengemeinden gebun-

den. 

(3) Die Ordinierten haben über alles, was ihnen bei Ausübung des Dienstes seel-

sorglich anvertraut wird, zu schweigen. Das Beichtgeheimnis ist unverbrüchlich 

(Art. 52 der Kirchenordnung). 

(4) Auf Pastorinnen und Pastoren sowie Prädikantinnen und Prädikanten findet 

das Gesetz zum Schutz des Seelsorgegeheimnisses entsprechend zu den Pfar-

rerinnen und Pfarrern Anwendung. 

(5) Ein Dienst mit besonderem Schwerpunkt im Bereich der Seelsorge kann von 

einer Prädikantin oder einem Prädikanten regelmäßig nur ausgeübt werden, wenn 

sie oder er die dafür nötigen Fachkenntnisse besitzt oder durch Fortbildung erwirbt 

und einen bestimmten Seelsorgeauftrag erhalten hat. 

(6) Die Bestimmungen von § 60 des Pfarrdienstgesetzes der EKD über eine vor-

läufige Untersagung der Dienstausübung sind sinngemäß auch auf den Dienst der 

öffentlichen Wortverkündigung, Sakramentsverwaltung und Seelsorge von Pasto-

rinnen, Pastoren, Prädikantinnen und Prädikanten anwendbar. Das Verbot er-

lischt, wenn nicht bis zum Ablauf von drei Monaten ein Verfahren nach § 5 Absatz 

2 bis Absatz 5 eingeleitet worden ist. 

(7) Die Ordinierten unterstehen in ihrem Dienst der Aufsicht der Superintendentin 

oder des Superintendenten. 

§ 4a 

(1) Bei einem Wechsel von Ordinierten in eine andere Gliedkirche der Evangeli-

schen Kirche in Deutschland oder in eine evangelische Kirche im Ausland sind die 

Ordnungen der aufnehmenden Kirche über den Dienst der öffentlichen Wortver-

kündigung, Sakramentsverwaltung und Seelsorge zu beachten. 

(2) Im Einvernehmen mit der aufnehmenden Kirche kann die Zuständigkeit für alle 

mit den Ordinationsrechten zusammenhängenden Fragen dauerhaft an diese Kir-

che übertragen werden. 

http://www.kirchenrecht-ekir.de/showdocument/id/17595
http://www.kirchenrecht-ekir.de/showdocument/id/2734/section/70000244#s70000244
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§ 5 

(1) Das Recht und die Pflicht zur öffentlichen Wortverkündigung, zur Sakraments-

verwaltung und zur Seelsorge gehen bei Austritt aus der evangelischen Kirche 

oder aufgrund einer Entscheidung der Kirchenleitung über die Beanstandung der 

Lehre einer oder eines Ordinierten verloren. 

(2) Bei ordinierten Theologinnen und Theologen gilt für das Lehrbeanstandungs-

verfahren die Lehrbeanstandungsordnung in der jeweils geltenden Fassung. 

(3) Liegen bei der Prädikantin oder dem Prädikanten nachweisbare Tatsachen für 

die Annahme vor, dass sie oder er öffentlich durch Wort oder Schrift dauernd in 

Widerspruch zur Heiligen Schrift und zu den Bekenntnissen der Kirche gemäß 

dem Grundartikel tritt und daran trotz Belehrung und seelsorglicher Bemühung 

festhält, so wird ein Lehrgespräch geführt. Die Regelungen der Lehrbeanstan-

dungsordnung sind entsprechend anzuwenden. Darüber hinaus sind der Kreissy-

nodalvorstand, das Presbyterium oder das Leitungsorgan des jeweiligen Anstel-

lungsträgers anzuhören. Stellt die Kirchenleitung fest, dass das Handeln der Prä-

dikantin oder des Prädikanten im Widerspruch zur Heiligen Schrift und zu den Be-

kenntnissen der Kirche gemäß dem Grundartikel steht und dass sie oder er daran 

festhält, beschließt die Kirchenleitung den Verlust der Rechte und Pflichten aus 

der Ordination. 

(4) Entzieht sich die ordinierte Theologin oder der ordinierte Theologe dem Ver-

fahren nach Absatz 2 oder entzieht sich die Prädikantin oder der Prädikant dem 

Verfahren nach Absatz 3, kann die Kirchenleitung den Verlust der Rechte und 

Pflichten aus der Ordination feststellen. Eine kirchengerichtliche Überprüfung ist 

nicht zulässig. 

(5) Bei schweren Verstößen gegen die Ordnung der Evangelischen Kirche im 

Rheinland oder bei fehlender Ausübung des Dienstes kann die Kirchenleitung der 

ordinierten Theologin oder dem ordinierten Theologen oder der Prädikantin oder 

dem Prädikanten die Rechte und Pflichten aus der Ordination entziehen. Bei 

rechtskräftiger Verurteilung in einem ordentlichen Strafverfahren durch Urteil eines 

deutschen Gerichts wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von 

mindestens einem Jahr gehen die Rechte und Pflichten aus der Ordination kraft 

Gesetzes verloren. 

(6) Der Verlust der Ordinationsrechte ist im Kirchlichen Amtsblatt bekannt zu ge-

ben. Die Ordinationsurkunde ist zurückzugeben. 

 

§ 6 

http://www.kirchenrecht-ekir.de/showdocument/id/2778
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(1) Die oder der Ordinierte kann auf die Rechte und Pflichten aus der Ordination 

verzichten. 

(2) Dieser Verzicht ist schriftlich gegenüber der Kirchenleitung zu erklären. Er wird 

zu dem von der Kirchenleitung festgesetzten Zeitpunkt wirksam. 

(3) Die Ordinationsurkunde ist zurückzugeben. 

 

§ 7 

(1) Die Rechte und Pflichten aus der Ordination können nach dem erklärten Ver-

zicht wieder übertragen werden. Die Ordination wird nicht wiederholt. 

(2) Die Ordinationsurkunde ist wieder auszuhändigen oder erneut auszustellen. 

(3) Ordinierte, die aus anderen in- oder ausländischen Kirchen in den Dienst der 

Evangelischen Kirche im Rheinland übernommen werden und deren Ordination 

gemäß § 7 Absatz 1 bis Absatz 3 des Pfarrdienstgesetzes der EKD anerkannt ist 

oder anerkannt wird, werden gegebenenfalls auf die in der Evangelischen Kirche 

im Rheinland geltenden Bekenntnisschriften gemäß § 3 Absatz 2 nachverpflichtet. 

§ 3 Absätze 1, 3 und 4 gelten entsprechend für die Nachverpflichtung. 

§ 8 

Die Kirchenleitung kann das Ruhen der Rechte und Pflichten aus der Ordination 

feststellen, wenn Ordinierte aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer geis-

tigen Behinderung nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln. 

§ 9 

(1) Die Ordination von Theologinnen und Theologen erfolgt in der Regel im An-

schluss an die bestandene Zweite Theologische Prüfung während des kirchlichen 

Vorbereitungsdienstes. Rechtzeitig vor der Ordination wird dem Landeskirchen-

amt ein Bericht der Vikariatsgemeinde über die Arbeit der oder des zu Ordinieren-

den vorgelegt. Der Bericht ist vom Leitungsorgan beschlussmäßig festzustellen. 

Die Superintendentin oder der Superintendent gibt hierzu ein Votum ab, das eben-

falls dem Landeskirchenamt vorzulegen ist. 

(2) Ordinierten nach Absatz 1, die nicht in das Pfarrdienstverhältnis übernommen 

werden, wird widerruflich ein pastoraler Dienst im Ehrenamt übertragen, wenn er-

wartet werden kann, dass die Pastorin oder der Pastor nach Maßgabe von Zeit 

und Kraft am Dienst der öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwal-

tung teilhat oder eine Tätigkeit ausübt, die im deutlichen Zusammenhang mit dem 

Verkündigungsauftrag steht. Für den Verlust des Rechts und der Pflicht zur öffent-

lichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung gelten die Bestimmungen 

http://www.kirchenrecht-ekir.de/showdocument/id/2734/section/70000174#s70000174
http://www.kirchenrecht-ekir.de/showdocument/id/3056#s70000006#s70000006
http://www.kirchenrecht-ekir.de/showdocument/id/3056#s70000006#s70000006
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des § 5 des Pfarrdienstgesetzes der EKD entsprechend, sofern diese nicht das 

Bestehen eines Pfarrdienstverhältnisses voraussetzen. 

(3) Die weiteren Voraussetzungen für die Ordination der Theologinnen und Theo-

logen richten sich nach den Bestimmungen der §§ 3 bis 7 des Pfarrdienstgesetzes 

der EKD und den Bestimmungen des Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstge-

setz der EKD. 

§ 10 

Die weiteren Voraussetzungen für die Ordination der Prädikantinnen und Prädi-

kanten richten sich nach den Bestimmungen des Prädikantinnen- und Prädikan-

tengesetzes (PrG) in der jeweils geltenden Fassung. 

 

§ 11 

(1) Ordinierte führen in Ausübung ihres Dienstes folgende Amtsbezeichnungen: 

1. Pfarrstelleninhaberinnen und Pfarrstelleninhaber führen die Amtsbezeichnung 

„Pfarrerin“ oder „Pfarrer“ gemäß § 29 des Pfarrdienstgesetzes der EKD. 

2. Ehrenamtlich und beruflich Mitarbeitende mit einer bestandenen Zweiten The-

ologischen Prüfung gemäß Artikel 62a der Kirchenordnung und § 1 des Aus-

führungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz der EKD oder einer bestandenen 

Gemeindemissionarsprüfung gemäß Artikel 61a der Kirchenordnung, die nicht 

in einem Pfarrdienstverhältnis stehen, führen die Amtsbezeichnung „Pastorin“ 

oder „Pastor“. 

3. Ehrenamtlich und beruflich Mitarbeitende führen die Amtsbezeichnung „Prä-

dikantin“ oder „Prädikant“ gemäß Artikel 63 der Kirchenordnung, sofern sie 

keine Zweite Theologische Prüfung oder Gemeindemissionarsprüfung be-

standen haben. 

4. Predigerinnen und Prediger eines dem Gnadauer Verband angehörenden lan-

deskirchlichen Gemeinschaftsverbandes gemäß § 2 Absatz 1 Buchstabe d) 

des Prädikantinnen- und Prädikantengesetzes führen die Amtsbezeichnung 

„Pastorin“ oder „Pastor“. 

5. Personen, die gemäß § 7 Absatz 2 oder Absatz 3 des Pfarrdienstgesetzes der 

EKD aus anderen Kirchen in den Dienst der Evangelischen Kirche im Rhein-

land übernommen werden, führen nach Einzelfallentscheidung des 

http://www.kirchenrecht-ekir.de/showdocument/id/2734/section/70000172#s70000172
http://www.kirchenrecht-ekir.de/showdocument/id/2734
http://www.kirchenrecht-ekir.de/showdocument/id/2734
http://www.kirchenrecht-ekir.de/showdocument/id/2733
http://www.kirchenrecht-ekir.de/showdocument/id/2733
http://www.kirchenrecht-ekir.de/showdocument/id/2601/section/92000004#s92000004
http://www.kirchenrecht-ekir.de/showdocument/id/2601/section/92000004#s92000004
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Landeskirchenamtes die Amtsbezeichnung „Pfarrerin“ oder „Pfarrer“, „Pasto-

rin“ oder „Pastor“, „Prädikantin“ oder „Prädikant“. 

(2) Eine weitere kirchliche Amtsbezeichnung kann der Amtsbezeichnung nach Ab-

satz 1 vorangestellt werden. Die Amtsbezeichnung wird einer Berufsbezeichnung 

oder einem akademisch erworbenen Titel gegebenenfalls vorangestellt. 

(3) Nach Eintritt in den Ruhestand oder Entpflichtung kann die bisherige Amtsbe-

zeichnung mit dem Zusatz „im Ruhestand“ („i. R.“) weitergeführt werden. 

(4) Bei Verlust der Rechte und Pflichten aus der Ordination gemäß § 5 oder § 6 

erlischt das Recht zur Fortführung der Amtsbezeichnung. 

 

§ 12 

Die §§ 4 bis 8 dieses Kirchengesetzes sind auf die bei seinem Inkrafttreten be-

reits Ordinierten anzuwenden. 

§ 13 

Die Kirchenleitung wird ermächtigt, Ausführungsbestimmungen zu erlassen. 

 

§ 14 

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. April 2005 in Kraft. 

http://www.kirchenrecht-ekir.de/showdocument/id/3056#s70000007
http://www.kirchenrecht-ekir.de/showdocument/id/3056#s70000011


B Ausführungsrichtlinien 
 
 

1. Pastorinnen und Pastoren im Sinne der „Ergänzenden pastoralen 
Dienste“ - Ausführungsrichtlinien zu Art. 62a KO sowie zu Beschluss 
60 LS 2009 
 
Az. 11-06     Düsseldorf, 26. April 2013 
Die vorliegenden Regelungen wurden von der Kirchenleitung am 18./19. Mai 2013 zustimmend 
zur Kenntnis genommen. Den Text geben wir nachstehend bekannt. Die Fassung vom 28. No-
vember 2008 (KABl 2009, S. 46) wird aufgehoben. 

Das Landeskirchenamt 

 

 
Pastorinnen und Pastoren im Sinne der „Ergänzenden pastoralen 
Dienste“2 
 
I. Grundlegende Regelungen 
 
a) Ordinationsrechte  
 

Ordinierte Theologinnen und Theologen können gemäß §5 Abs.2 PfDG.EKD 
und §9 Abs.2 OrdG nach ihrem Ausscheiden aus einem Dienstverhältnis auf 
Antrag ihre Ordinationsrechte behalten.  
 
Voraussetzung ist, dass sie durch ein Leitungsorgan (Presbyterium, Kreissy-
nodalvorstand, Verbandsvorstand etc.) in den regelmäßigen öffentlichen Ver-
kündigungsdienst und die Sakramentsverwaltung eingebunden werden oder 
ihre berufliche Tätigkeit in einem deutlichen Zusammenhang mit dem Verkün-
digungsdienst steht (z.B. in Diakonischen Werken, im Schuldienst, im Hoch-
schuldienst o.Ä.). 
 
Die Entscheidung über den Beibehalt der Ordinationsrechte erfolgt durch Be-
schluss des Landeskirchenamtes. 
 
Zum Erhalt der Ordinationsrechte sind ein einmaliger Beschluss eines Lei-
tungsorganes sowie ein zweijähriger Kurzbericht der Ordinierten an die Super-
intendentin oder den Superintendenten erforderlich (LKA 10.12.02). Werden 
die Ordinationsrechte außerhalb der Evangelischen Kirche im Rheinland aus-
geübt, ist dieser Bericht dem Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche im 
Rheinland vorzulegen. 
 
Das Ordinationsgesetz gilt voll umfänglich. 

 

                                                
2 Der Begriff ‚Ergänzende Pastorale Dienste’ bezeichnet nach Beschluss 60 LS 2009 den Dienst aller 

Pastorinnen und Pastoren nach Art. 62a KO: Pastorin/Pastor im Ehrenamt, Pastorin/Pastor im Ange-
stelltenverhältnis, Pastorin/Pastor, die pastorale Dienste auf Honorarbasis ausüben. 
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b) Amtsbezeichnung 
 

Die in I. a) genannten Personen führen nach § 118 Abs. 3 PfDG.EKD, Art. 62a 
KO und § 11 Abs. 1 Ziffer 2 OrdG rechtlich die Amtsbezeichnung "Pastorin" 
bzw. "Pastor". 
 
Diese gemeinsame Amtsbezeichnung fasst Pastorinnen und Pastoren im Eh-
renamt, im Angestelltenverhältnis und in der Ausübung pastoraler Dienste auf 
Honorarbasis zusammen, auch wenn sich aus der jeweiligen Tätigkeitsform 
z.T. unterschiedliche Rechtsfolgen ergeben (vgl. z.B. I. f). 
 
Diejenigen Personen, die ihren Verkündigungsdienst im Wesentlichen ehren-
amtlich ausüben, werden als Pastorinnen und Pastoren "im Ehrenamt" be-
zeichnet (vgl. § 118 Abs. 3 PfDG.EKD). Die Leitlinien für ehrenamtliche Mitar-
beit in der Evangelischen Kirche im Rheinland gelten für diesen Personenkreis 
voll umfänglich. 
 
Da die Ordination zur öffentlichen Verkündigung beauftragt, werden die Pas-
torinnen und Pastoren im Gemeindeverzeichnis veröffentlicht. 

 
c) Aufsicht 
 

Die Aufsicht über die Ausübung der Ordinationsrechte und -pflichten führt die 
Superintendentin oder der Superintendent des Kirchenkreises, zu dem das be-
auftragende Leitungsgremium gehört. Diese oder dieser erhält Kenntnis von 
dem entsprechenden Beschluss des Leitungsorgans (LKA 10.12.02) und des 
LKA über den Beibehalt der Ordinationsrechte.  
 
Die Aufsicht über Pastorinnen und Pastoren, die ihre Ordinationsrechte und -
pflichten außerhalb der Evangelischen Kirche im Rheinland ausüben, kann 
nach § 4a Abs. 2 OrdG an die aufnehmende Kirche abgegeben werden oder 
vom Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche im Rheinland in Kooperation 
(Amtshilfe) mit den am jeweiligen Ort zuständigen Superintendentinnen und 
Superintendenten bzw. Dekaninnen und Dekanen geführt werden.  

 
d) Ordinationspflichten 
 

Die Ordinationsrechte schließen Ordinationspflichten ein. Pastorinnen und 
Pastoren, deren berufliche Tätigkeit nicht in einem deutlichen Zusammenhang 
mit dem Verkündigungsdienst steht (siehe I.a), sollten – je nach Maß und Kraft 
– nicht weniger als vier Gottesdienste im Jahr halten. Diese können entweder 
ehrenamtlich oder im Rahmen der „Ergänzenden pastoralen Dienste auf Ho-
norarbasis“ gehalten werden.  
 
Ein Recht der einbindenden Gemeinde auf die Durchführung einer bestimmten 
Anzahl von Gottesdiensten besteht nicht.  
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Das Landeskirchenamt erkundigt sich alle zwei Jahre bei den Superinten-
denturen nach der Ausübung der Ordinationsrechte und -pflichten (LKA 
10.12.02).  

  
Die Nachweispflicht über die Ausübung der Ordinationsrechte und –pflichten 
entfällt, wenn das gesetzliche Ruhestandsalter erreicht ist. 

 
e) Dimissoriale 
 

Für die Durchführung von Amtshandlungen ist ein Dimissoriale der zuständi-
gen Pfarrerin oder des zuständigen Pfarrers erforderlich (Art. 62a Abs. 3 KO; 
Art. 57 KO). 
 

f) Wählbarkeit ins Presbyterium (Artikel 62a KO) 
 

Pastorinnen und Pastoren, die ihren Dienst im Ehrenamt oder auf Honorarba-
sis ausüben, sind nach Art. 62 a (2) als Presbyterin oder Presbyter wählbar. 
 
Für angestellte Pastorinnen und Pastoren gelten die Bestimmungen des Mit-
arbeitendenwahlgesetzes.   

 
g) Kommunikation und Dienstweg 
 

Für die amtliche Korrespondenz mit dem Landeskirchenamt gilt der Dienstweg. 
Die zuständigen Superintendenturen richten entsprechende Verteiler ein. 
 
Pastorinnen und Pastoren sind berechtigt, sich in landeskirchliche Verteiler 
von Informationsmaterial (Veröffentlichungen, Rundbriefe, Newsletter etc.) 
aufnehmen zu lassen.  
 
Pastorinnen und Pastoren erhalten auf Wunsch eine kostenlose ekir.de-E-
Mail-Adresse. Amtlich relevante Korrespondenz kann ausschließlich über die 
ekir.de-E-Mail-Adresse erfolgen.  

 
h) Fortbildung  
 

Pastorinnen und Pastoren sollen an Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen. 
Sie sind berechtigt, an den Fortbildungsveranstaltungen des Gemeinsamen 
Pastoralkollegs zu den gleichen finanziellen Bedingungen wie FEA-Pflichtige 
teilzunehmen.  

 
 
 
 
 
II. Ausführungsrichtlinien 
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a) Vorstellung / Einführung 
 

Die Öffentlichkeit des Dienstes von Pastorinnen und Pastoren erfordert eine 
angemessene Vorstellung bzw. Einführung in der Gemeinde bzw. im Kirchen-
kreis im Rahmen eines Gottesdienstes nach der Agende „Berufung – Einfüh-
rung – Verabschiedung“ der Union Evangelischer Kirchen in der EKD.    

 
 
b) Einbindung in die Gemeinde (vgl. § 4 Abs. 1 OrdG)  
 

Das konstruktive Zusammenwirken aller Ordinierten wird gefördert durch:  
 

• Einbindung des Dienstes aller Ordinierten in die Gemeindekonzeption, 

• Einbindung der Pastorinnen und Pastoren in die etablierten Kommunikati-
onswege und Verteiler (E-Mail, Postfach, Einladungen, Protokolle, Informa-
tionen ...), 

• Erstellung des Predigtplanes in Abstimmung mit den Pastorinnen und Pas-
toren, 

• regelmäßigen Austausch aller Ordinierten, 

• Einladung der Pastorinnen und Pastoren zur Mitwirkung in Gremien mit be-
ratender Stimme, 

• Einstellung einer Kostenstelle für Dienstaufgaben von Pastorinnen und Pas-
toren,  

• Bereitstellung unterstützender Medien für Dienstaufgaben von Pastorinnen 
und Pastoren, 

• Aufnahme in die Gemeinde-Homepage und den Gemeindebrief. 
 
 
c) Einbindung in den Kirchenkreis (vgl. § 5 Abs. 4 OrdG) 
 

Die Einbindung der Pastorinnen und Pastoren in den Kirchenkreis wird geför-
dert durch: 

 

• Einladung zum Pfarrkonvent oder zu besonderen Konventen der Ordinier-
ten,  

• Einrichtung von Verteilern für Pastorinnen und Pastoren (Postfach und E-
Mail) im zuständigen zentralen Verwaltungsamt, 

• das Recht zur Teilnahme an der Kreissynode mit beratender Stimme (Art. 
99 Abs. 11 KO), 

• Einrichtung einer Synodalbeauftragung für Pastorinnen und Pastoren, mög-
lichst aus den Reihen der Pastorinnen und Pastoren, 

• Aufnahme der Tätigkeit der Pastorinnen und Pastoren in den Synodalbe-
richt, 

• Einladung zu einem Konvent der Pastorinnen und Pastoren (ggf. in Koope-
ration mit benachbarten Kirchenkreisen), 
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• Aufnahme des Angebotes an „Ergänzenden Pastoralen Diensten auf Hono-
rarbasis“ in die Homepage des Kirchenkreises, 

• Benennung einer festen Ansprechperson für Belange der Pastorinnen und 
Pastoren im gemeinsamen Verwaltungsamt. 

 
 
d) Einbindung in die landeskirchliche Ebene 
 

• Verwaltung der Ordinationsrechte, 

• Einrichtung eines E-Mail-Verteilers zur Kommunikation relevanter Belange 
für Pastorinnen und Pastoren, 

• Durchführung einer jährlichen Tagung für Pastorinnen und Pastoren, 

• Berücksichtigung der Pastorinnen und Pastoren als Zielgruppe von Fort- 
und Weiterbildungsangeboten der landeskirchlichen Bildungseinrichtungen, 

• Bereitstellung und Pflege einer Internetplattform für das Angebot der „Er-
gänzenden Pastoralen Dienste auf Honorarbasis“ auf ekir.de/pastorale-
dienste, 

• Aufnahme der Pastorinnen und Pastoren in die landeskirchliche Statistik, 

• Die Pastorinnen und Pastoren nach Art. 62a KO werden vom Rheinischen 
Konvent vertreten. 



2. „Pastorinnen und Pastoren im Sinne der Ergänzenden Pastoralen 
Dienste im Angestelltenverhältnis“ 

 

Die Kirchenleitung hat am 18. Juni 2010 die nachstehenden "Richtlinien für die Genehmigung 
von Angestelltenverhältnissen von ordinierten Theologinnen und Theologen im pastoralen 
Dienst" beschlossen:  

Richtlinie für die Genehmigung von Angestelltenverhältnissen von ordinier-
ten Theologinnen und Theologen im pastoralen Dienst unter Berücksichtigung 
von Grundstandards für das Vorhalten von Pfarrstellen bei funktionalen Diensten  

Für die Genehmigung von Angestelltenverhältnissen von ordinierten Theologin-
nen und Theologen im pastoralen Dienst gem. Beschluss 60 der Landessynode 
2009 und die Entscheidungen über Aufgabe, Errichtung und Freigabe von Pfarr-
stellen gemäß § 1 Abs.2 – 4 Pfarrstellengesetz im Bereich von funktionalen Diens-
ten gilt die folgenden Richtlinie:  

I. 
Angestelltenverhältnisse von ordinierten Theologinnen und Theologen im pasto-
ralen Dienst gem. Beschluss 60 der Landessynode 2009 können unter den folgen-
den Voraussetzungen genehmigt werden:  

1. Bei nicht langfristig refinanzierten Diensten 

a. wenn das dem Kirchenkreis und der Kirchengemeinde nach der Pfarr-
stellenverteilungsrichtlinie zustehende Pfarrstellenkontingent erfüllt 
ist und die betreffende Kirchengemeinde nach der Rahmenkonzep-
tion des Kirchenkreises für den pfarramtlichen Dienst ausreichend mit 
öffentlich-rechtlichen Pfarrdienstverhältnissen versorgt ist bzw. bei 
funktionalen Diensten eine ausreichende Anzahl an entsprechenden 
öffentlich-rechtlichen Pfarrdienstverhältnissen im Kirchenkreis vor-
handen und auf Dauer gesichert ist. Letzteres bemisst sich unter an-
derem nach den Grundstandards funktionaler Dienste unter II.  

oder 

b. wenn der Bedarf bei Projekten nur zeitlich befristet besteht, nach 
Maßgabe des Teilzeit- und Befristungsgesetzes. 

oder 

c. in Vertretungssituationen, wenn die Vertretung nicht durch die Beauf-
tragung einer Pfarrerin oder eines Pfarrers mit besonderem Auftrag 
oder durch die Zuweisung einer Pfarrerin oder eines Pfarrers im Pro-
bedienst gewährleistet werden kann, bei Vakanzvertretungen ist das 
Arbeitsverhältnis auf ein Jahr zu befristen. 

2. Bei langfristig refinanzierten funktionalen Diensten können Angestelltenver-
hältnisse von ordinierten Theologinnen und Theologen genehmigt werden, 
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wenn nicht gemäß den Grundstandards funktionaler Dienste unter II. eine 
Pfarrstelle vorzuhalten ist. 

3. Befindet sich die ordinierte Theologin oder der ordinierte Theologe in einem 
Dienst- oder Angestelltenverhältnis zu einer Körperschaft oder Einrichtung 
der Evangelischen Kirche im Rheinland, ist die Tätigkeit nach Maßgabe der 
jeweils geltenden Bestimmungen anzeige- oder genehmigungspflichtig. In 
der Regel kann eine Nebentätigkeitsgenehmigung nicht erteilt werden, 
wenn die ordinierte Theologin oder der ordinierte Theologe bereits eine 
Stelle zu 100% versorgt. 

II. 
Für Entscheidungen über die Aufhebung, Errichtung und Freigabe von Pfarrstellen 
gemäß § 1 Abs. 2-4 Pfarrstellengesetz im Bereich von Sonderseelsorgediensten, 
der Erteilung von Religionsunterricht und von Schulreferaten gelten bis auf weite-
res folgende Grundstandards.  

1. Beim Antrag auf Reduzierung von Pfarrdienst im Bereich von Sonderseel-
sorgen soll durch den Kirchenkreis ein Konzept über die künftige Wahrneh-
mung des jeweiligen Dienstes im Kirchenkreis vorgelegt werden. 

2. Bis zum Vorliegen einer Definition von Grundversorgung im Bereich der 
Sonderseelsorgen sollen bestehende Pfarrstellen grundsätzlich nicht durch 
Angestelltenverhältnisse ersetzt werden. 

3. Für die Erteilung von Religionsunterricht sollen entsprechende Pfarrstellen 
vorgehalten werden. Soweit für den schulischen Dienst keine geeigneten 
Theologinnen und Theologen, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienstver-
hältnis stehen, vorhanden sind, kann ein Angestelltenverhältnis begründet 
werden.  

In jedem Kirchenkreis soll ein hauptamtlicher Stellenanteil für ein Schulreferat vor-
gesehen sein. Diese Stellen können als öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse für 
Theologinnen und Theologen oder als Angestellten- oder Kirchenbeamtenstellen 
für religionspädagogisch ausgebildete Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter mit Hoch-
schulabschluss eingerichtet werden. 



3. „Ergänzende pastorale Dienste auf Honorarbasis“ – Richtlinien 
 
Düsseldorf, den 15. August 2013 
 
Laut LS 2009 Beschluss 60 und Kirchenleitungsbeschluss vom 5. Juli 2013 werden folgende 
Richtlinien zunächst befristet bis April 2015 zur Erprobung freigegeben. Die Fassung der Richtli-
nien vom 27. November 2009 wird außer Kraft gesetzt. 

 
 
I. Grundlegende Regelungen 
 
1. Bei den ergänzenden pastoralen Diensten handelt es sich nicht um pfarramtli-

chen Dienst. Pfarramtliche Rechte werden nicht übertragen. Die ergänzenden 
Dienste können vakante Pfarrstellen weder vertreten noch deren Wiederbe-
setzung aufschieben noch diese ersetzen. Für den pfarramtlichen Dienst gilt 
weiterhin die Rundverfügung des Landeskirchenamtes Pfarramtlicher Dienst 
als "selbstständige Tätigkeit" vom 11. November 1999 und der geänderten 
Fassung vom 27. November 2009. 

 
2. Grundsätzlich haben alle Pastorinnen und Pastoren, die nicht in einem Pfarr-

dienstverhältnis oder einem vergleichbaren Angestelltenverhältnis zur Landes-
kirche, einem Kirchenkreis, einem Gemeindeverband, einer Kirchengemeinde 
oder einer kirchlichen Einrichtung stehen, sowie Pfarrerinnen und Pfarrer im 
Ruhestand die Möglichkeit, ergänzende pastorale Dienste auf Honorarbasis 
anzubieten.3 

 
3. Die Übertragung eines Verkündigungsauftrages („Predigtamt" CA V) an eine 

Pastorin oder einen Pastor durch ein Presbyterium, einen Kreissynodalvor-
stand oder ein anderes kirchliches Leitungsgremium bleibt zum Erhalt der Or-
dinationsrechte erforderlich.4 

 
4. Dienste auf Honorarbasis können sich aus rechtlichen Gründen immer nur auf 

einzelne Dienste, Veranstaltungen oder Projekte beziehen. Umfang und Aus-
gestaltung müssen so bemessen sein, dass dadurch kein Angestelltenverhält-
nis begründet wird. Regelmäßige und weisungsabhängige Dienste in der glei-
chen Gemeinde (Kirchenkreis, Verband, Einrichtung etc.) müssen demgegen-
über über einen Arbeitsvertrag abgewickelt werden. 

 
 
II. Ausführungsbestimmungen 
 
1. Der Einsatz der Personen erfolgt durch das jeweilige Leitungsorgan (Presby-

terium, Verbandsvorstand, KSV etc.) im Einvernehmen mit der zuständigen 
Superintendentin oder dem zuständigen Superintendenten. 

 

                                                
3 Vgl. Beschluss 18 LS 2015 Maßnahmekatalog Pkt. 3 a). 
4 Vgl. I a der Ausführungsrichtlinien zu Art. 62a KO vom 26. April 2013 (KABl S. 141). 
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2. Es ist ein Honorarvertrag zu schließen zwischen der Körperschaft (Gemeinde, 
Verband, Kirchenkreis, Einrichtung) und der Pastorin oder dem Pastor. Es wird 
empfohlen, den Mustervertrag auf www.ekir.de/pastorale-dienste zu verwen-
den und das Honorar an den vorliegenden Honorarrichtlinien (s. III) zu orien-
tieren. Die Verordnung über die Vertretungskosten für Theologinnen und The-
ologen (VKVO vom 1. Dezember 2000) gilt für die ergänzenden pastoralen 
Dienste nicht. 

 
3. Die Abrechnung erfolgt direkt zwischen den Vertragspartnern. 
 
4. Für Amtshandlungen ist das Dimissoriale der zuständigen Pfarrerin oder des 

zuständigen Pfarrers (Pfarramt) erforderlich. 
 
5. Honorarzahlung und Erstattung von Material- und Fahrkosten erfolgen direkt 

durch die auftraggebende Ebene (Kirchengemeinde, Kirchenkreis, Verband, 
Einrichtung). 

 
6. Die Honorare müssen von den jeweiligen Pastorinnen und Pastoren selbst ver-

steuert werden. 
 
 
III. Honorarempfehlungen 
 
Honorare sind grundsätzlich frei zu vereinbaren. Die folgenden Beträge sind ledig-
lich eine Empfehlung. 
 

• Gottesdienste und Amtshandlungen inkl. Vorbereitungszeit: € 250,- 

• Unterrichtsstunde, Bibelarbeiten, Vorträge u.ä. inkl. Vorbereitungszeit: € 120,- 
 
Die Pastorinnen oder Pastoren geben eine Erklärung über ihre Steuerpflichtigkeit 
ab (umsatzsteuerbefreit, Nebentätigkeit oder freiberufliche Tätigkeit). Freiberuflich 
tätige Personen können einen Zuschlag in Höhe des Umsatzsteuersatzes von 
19% erhalten. 
 
Erläuterung zur Honorargestaltung 
 
Für Vorbereitung und Durchführung eines Gottesdienstes werden durchschnittlich acht Stunden 
veranschlagt. Bei einem Honorar von € 250,00 bedeutet dies € 31,25/h. Bei Freiberuflern werden 
auf dieses Honorar 19% Umsatzsteuer, ca. 14,6 % Krankenversicherung, 3,5 % Pflegeversiche-
rung, 18,6 % Rentenversicherung5 sowie der persönliche Einkommensteuersatz fällig. Vor EkSt 
verbleiben ca. € 16,50. Insgesamt werden ca. 47% des Honorars für Steuer und Grundsicherung 
fällig. Von den erhaltenen € 250,00 verbleiben somit ca. € 133,00 brutto abzgl. der persönlichen 
Einkommensteuer. 
 

 
 

                                                
5 Beitragssätze Sozialversicherung, Stand 01/2019. 
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4. Ordination und Tätigkeit als freier Kasualrednerin oder freier 
Kasualredner 
 

Zur Frage der Verträglichkeit der Ordination mit der Tätigkeit als freie Kasualrednerin 

oder freier Kasualredner hat die Kirchenleitung am 19.09.2021 folgendes beschlossen:  

 

a) Das Angebot und die Durchführung von Feiern und Ritualen bei nichtkirchlichen 
Bestattungen, Eheschließungen und anderen lebensbegleitenden Anlässen sowie 
eine Tätigkeit als freie Rednerin bzw. freier Redner bei solchen Feiern außerhalb 
der Regelungen der Kirchenordnung und des Lebensordnungsgesetzes sind für 
ordinierte Personen grundsätzlich nicht zulässig. Möglich und in der Regel geneh-
migungsfrei ist die Begleitung einzelner Feiern, die die ordinierte Person aus seel-
sorgerlichen Gründen für geboten hält. Entgelt darf für diese Feiern nicht erhoben 
werden. 

 
b) Pastorinnen und Pastoren nach Art. 62a KO, die nicht in einem hauptberuflichen 

(mindestens 50% Dienstumfang eines vollen Dienst- oder Arbeitsverhältnisses) 
kirchlichen Anstellungsverhältnis stehen und die bereits vor Bekanntgabe dieses 
Beschlusses Dienste im Sinne von Buchstabe a) entgeltlich angeboten haben, ge-
nießen Vertrauensschutz. Sie haben dafür zu sorgen, dass das gedeihliche Zu-
sammenleben in der Kirchengemeinde nicht gefährdet wird. 
 

Diese Entscheidung wird u.a. folgendermaßen begründet:  
 
1. Feiern und Rituale im oben bezeichneten Sinne durch Ordinierte senden ein kontra-
produktives Signal, weil dadurch Kirchenaustritte in gewisser Weise legitimiert werden. 
Zumindest werden einige ihrer nachteiligen Konsequenzen entschärft bzw. kompensiert. 
 
2. Diese Feiern und Rituale stehen in Konkurrenz zu den kirchlichen Kasualien. Werden 
sie durch Ordinierte angeboten, ermöglicht dies Menschen, die aus der Kirche ausgetre-
ten sind, doch noch eine Quasi-Amtshandlung durch einen 'richtigen' Pastor oder eine 
'richtige' Pastorin zu bekommen. Dies führt zu dem Eindruck, dass die Zugehörigkeit zur 
Kirche von ihren eigenen Amtsträgerinnen und Amtsträger für bedeutungslos gehalten 
wird.   
 
3.  Der gelegentlich vorgebrachte Aspekt einer „missionarischen Chance“ der säkularen 
Kasualien dürfte überschätzt werden und ist bislang nicht belegt.  
 
4.  In der Vergangenheit ist die Tätigkeit als „freier Rednerin“ oder „freier Redner“ durch 
ordinierte Pastorinnen und Pastoren ohne Pfarrstelle allerdings toleriert worden. Da ei-
nige anstellungsfähige Theologinnen und Theologen ohne Pfarrstelle Teile ihres Lebens-
unterhalts von dieser Tätigkeit bestreiten, sollen sie Vertrauensschutz genießen. dieser 
Personengruppe dient Buchstabe b) des Beschlusses. 
 
5. Aus seelsorglichen Gründen bleibt die Begleitung von einzelnen Feiern möglich. Ent-
gelt darf für sie nicht erhoben werden. Diese Feiern sind keine Kasualien im Sinne der 
KO und des Lebensordnungsgesetzes und unterscheiden sich von diesen u.a. äußerlich 
bereits dadurch, dass die ordinierte Person keine Amtstracht trägt. 

5. Zugangsmöglichkeit zum Pfarrdienst für Pastorinnen und Pastoren 
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Bislang hatten Pastorinnen und Pastoren nach Art. 62a KO grundsätzlich zwei Zu-
gangsmöglichkeiten zum regulären Pfarrdienst: den Weg über das mbA-Verfahren 
oder den Weg über das Kolloquium zur Zuerkennung der Wahlfähigkeit.  
 
Derzeit (10/2023) wird in den ständigen Ausschüssen ein Beschlussvorschlag für 
die LS 2024 beraten, der folgendes vorsieht: 
 
Das Zentrale Bewerbungsverfahren auf mbA-Stellen soll abgeschafft werden. 
Stattdessen können Pastorinnen und Pastoren nach Art. 62a KO sich wieder auf 
Pfarrstellen bewerben und privatrechtlich angestellt werden, evtl. mit einem zu-
nächst befristeten Vertrag oder mit der gesetzlichen Probezeit von 6 Monaten.  
 
Die Entscheidung darüber wird die LS 2024 treffen. 
 
Einzelheiten werden in der neuen Zugangsverordnung zum Pfarrdienst geregelt, 
die nach der LS 2024 veröffentlicht werden wird.  
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C Die Gemeinschaft der Ordinierten in der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland 
 

Leitlinien zur Gestaltung     

(KL-Beschluss vom 30.11.2018 – Wurde der LS 2019 z.K. gegeben und in KABL 3 2019 veröffentlicht.) 

 

Das Ziel der Leitlinien zur Gestaltung der Gemeinschaft der Ordinierten besteht in der 

Verbesserung der Kommunikation, der Würdigung der Dienste von ordinierten Personen 

mit unterschiedlichen Ausbildungs- und Zurüstungsbiografien sowie in der Fokussierung 

auf den gemeinsamen geistlichen Auftrag der Ordinierten im Sinne des einen Dienstes 

auf der Grundlage von 

Art. 2 (4) Kirchenordnung (KO): „Der Dienst der öffentlichen Wortverkündigung und der 

Sakramentsverwaltung wird durch die Ordinierten wahrgenommen“, 

Art. 42 (1) KO: „Auf Grund der Taufe sind alle Christinnen und Christen zum Zeugnis und 

Dienst in der Welt berufen. Der Erfüllung dieses Auftrages dienen alle Dienste der Kir-

chengemeinde, die ehrenamtlich oder beruflich ausgeübt werden. Diese Dienste stehen 

gleichwertig nebeneinander“ 

These 4 der Barmer Theologischen Erklärung: „Die verschiedenen Ämter in der Kirche 

begründen keine Herrschaft der einen über die anderen, sondern die Ausübung des der 

ganzen Gemeinde anvertrauten und befohlenen Dienstes.“6 

 

1. Die Gruppe der Ordinierten  

Die Gruppe der Ordinierten differenziert sich in der Evangelischen Kirche im Rheinland 

derzeit wie folgt: 

• Pfarrerinnen und Pfarrer   

- auf Gemeinde-, kreis- oder landeskirchlichen Pfarrstellen 
- im Probedienst 
- mit besonderem Auftrag (mbA) 
- im kirchlichen Auftrag nach § 25 Pfarrdienstgesetz der EKD (‚nicht stellengebun-

dener Auftrag‘) 
- im Wartestand 
- beurlaubt 
- im Ruhestand 

 

                                                
6 Vgl. Evangelisches Gesangbuch (EG) 858, S. 1379. 
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• Pfarrerinnen und Pfarrer in der Militärseelsorge und bei den Polizeien der Länder 

des Bundes 

• Pastorinnen und Pastoren nach Art. 62a KO  

- im Angestelltenverhältnis 
- auf Honorarbasis 
- im Ehrenamt 

 

• Pastorinnen und Pastoren der landeskirchlichen Gemeinschaft im Gnadauer Ver-

band 

• Prädikantinnen und Prädikanten, die 

- beruflich mitarbeiten, z.B. ordinierte Diakoninnen und Diakone, ordinierte Gemein-

depädagoginnen und Gemeindepädagogen sowie ordinierte Mitarbeitende im missi-

onarischen Dienst 

- ehrenamtlich mitarbeiten 

• Ordinierte Theologinnen und Theologen des Landeskirchenamtes  

• Ordinierte Professorinnen und Professoren der Theologie und andere ordinierte Mit-

arbeitende in theologischer Forschung und Lehre 

• Ordinierte aus anderen Landeskirchen, die auf dem Gebiet der Evangelischen Kir-

che im Rheinland wohnen 

• Von der EKiR anerkannte Ordinierte aus anderen Kirchen, die auf dem Gebiet der 

Evangelischen Kirche im Rheinland wohnen 

 

2. Die Grundlage des Dienstes  

Die Grundlage des Dienstes aller Ordinierten bildet im Anschluss an Art. 2 Abs. 4 KO der 

Beschluss der Landessynode 2004 „Ordination, Dienst und Ämter nach Evangelischem 

Verständnis“ sowie das Ordinationsgesetz.7 Danach gilt die eine Ordination gleicherma-

ßen für alle Ordinierten. Somit versteht die Evangelische Kirche im Rheinland das „Amt 

des Lehrens des Evangeliums und des Verwaltens der Sakramente“8 aus Confessio Au-

gustana (Augsburger Bekenntnis) V nicht nur als Pfarramt, sondern als allgemeines Pre-

digtamt.  

Darüber hinaus gelten für die einzelnen Gruppen der Ordinierten: 

                                                
7 Ordination, Dienst und Ämter nach Evangelischem Verständnis. Beschluss der Landessynode der Ev. 
Kirche im Rheinland vom 14.01.2004; Kirchengesetz über die Ordnung des Dienstes der öffentlichen Wort-
verkündigung, Sakramentsverwaltung und Seelsorge in der Ev. Kirche im Rheinland (Ordinationsgesetz – 
OrdG) vom 13. Januar 2005 zuletzt geändert am 12. Januar 2013. 
8 Lat.: „ministerium  docendi  evangelii  et  porrigendi sacramenta“ (vgl. EG 857, S.1366) 
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- Für Pfarrerinnen und Pfarrer: Das Pfarrdienstgesetz der EKD sowie das zugehö-

rige Ausführungsgesetz der EKiR9 

- Für Pastorinnen und Pastoren nach Art. 62a KO: neben den einschlägigen Best-

immungen des Pfarrdienstgesetzes die Regelungen für die „Ergänzenden pasto-

ralen Dienste“10 

- Für Prädikantinnen und Prädikanten: das Prädikantengesetz und die Prädikanten-

verordnung.11 
 

Für alle Ordinierten gelten: die Kirchenordnung, das Lebensordnungsgesetz, die Amts-

trachtverordnung und das Seelsorgegeheimnisgesetz. 

 

3. Das Gemeindepfarramt  

 

Das Gemeindepfarramt stellt auf Grund seiner konstitutiven Beteiligung an der Gemein-

deleitung sowie seines Dimissoriale- und Siegelrechtes qua Amt eine besondere Gestalt 

des Predigtamtes dar.12  

 

Alle anderen Ordinierten bleiben in dieser Hinsicht auf das jeweilige Gemeindepfarramt 

der Ortskirchengemeinde bezogen. Dieser Bezug bedeutet im Sinne der vierten These 

der Barmer Theologischen  Erklärung keine Überordnung des parochialen Pfarramtes 

vor den anderen Gestalten des Predigtamtes.13 Nach dem Selbstverständnis der Evan-

gelischen Kirche im Rheinland versteht Art. 57 KO EKiR das Dimissorialerecht als Ord-

nungsfaktor. Im Hintergrund steht das Erfordernis, die ordnungsgemäße Eintragung aller 

Amtshandlungen in das Kirchenbuch sowie die nachgehende Seelsorge zu gewährleis-

ten. Dies gilt ebenso für das Siegelrecht.  

 

                                                
9 Kirchengesetz zur Regelung der Dienstverhältnisse der Pfarrerinnen und Pfarrer in der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (PfDG.EKD) vom 10. November 2010; Ausführungsgesetz zum Kirchengesetz zur 
Ausführung und Ergänzung des Kirchengesetzes zur Regelung der Dienstverhältnisse 
der Pfarrerinnen und Pfarrer in der Evangelischen Kirche in Deutschland (Ausführungsgesetz zum 
PfDG.EKD – AG.PfDG.EKD).  
10 Pastorinnen und Pastoren im Sinne der „Ergänzenden pastoralen Dienste“ – Ausführungsrichtlinien zu 
Art. 62a KO sowie zu Beschluss 60 LS 2009 vom 26. April 2013; „Pastorinnen und Pastoren im Sinne der 
Ergänzenden Pastoralen Dienste im Angestelltenverhältnis“ – Richtlinien vom 18. Juni 2010 (alles in: Er-
gänzende Pastorale Dienste. Eine Handreichung zum Dienst der Pastorinnen und Pastoren nach Art. 61a 
KO, Düsseldorf 2015).  
11 Kirchengesetz über den Dienst der Prädikantinnen und Prädikanten in der Evangelischen Kirche im 
Rheinland – Prädikantinnen- und Prädikantengesetz – PrG) vom 13. Januar 2005 und Verordnung zur 
Ausführung des Kirchengesetzes über den Dienst der Prädikantinnen und Prädikanten in der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland – Prädikantinnen- und Prädikantenverordnung – PrV) vom 2. März 2007 (alles 
in: Der Dienst der Prädikantinnen und Prädikanten in der Ev. Kirche im Rheinland – Information der EKiR).  
12 Was das Pfarramt darüber hinaus kennzeichnet, ist niedergelegt in den Art. 49-60 KO sowie im Be-
schluss „Zeit fürs Wesentliche“ LS 2014. 
13 Demgegenüber schimmert in § 28 Abs.1 PfDG.EKD das alte „Parochialrecht“ wieder stärker durch: 
„Amtshandlungen an Gliedern einer Kirchengemeinde werden von der zuständigen Pfarrerin oder dem 
zuständigen Pfarrer vorgenommen“. 
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4. Die Gemeinschaft der Ordinierten  

Zur Gemeinschaft der Ordinierten bezogen auf die Kirchengemeinde gehören:   

a) die Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer, die beruflich mitarbeitenden Prädi-

kantinnen und Prädikanten, die ehrenamtlichen Prädikantinnen und Prädikanten sowie 

die Pastorinnen und Pastoren nach Art. 62a KO, die in den Predigtdienst der Gemeinde 

eingebunden sind. 

Für die Pfarrerinnen und Pfarrer ist der Dienst durch die Dienstanweisung sowie die mit dem Presbyterium 

geschlossene Dienstvereinbarung geregelt.   

Für die beruflich mitarbeitenden Prädikantinnen und Prädikanten sowie die angestellten Pastorinnen und 

Pastoren wird präzise geregelt, welche Dienste Bestandteil der Dienstanweisung sind.  

Mit den ehrenamtlich mitarbeitenden Prädikantinnen und Prädikanten sowie den Pastorinnen und Pastoren 

wird eine Vereinbarung über den ehrenamtlichen Dienst getroffen. 

Pastoraler Dienst auf Honorarbasis ist freiberuflich. Hier gilt der jeweilige Honorarvertrag.14   

b) die übrigen ordinierten Gemeindemitglieder (vgl. oben Pkt. 1), die ihre Rechte und 

Pflichten aus der Ordination in Dienstverhältnissen außerhalb ihrer Wohnsitzgemeinde 

wahrnehmen. Diese Personen können sich in den Verkündigungsdienst ihrer Wohnsitz-

gemeinde freiwillig einbinden lassen. Es wird empfohlen, auch mit ihnen individuelle Ver-

einbarungen über den ehrenamtlichen Dienst zu treffen. 

c) die Pfarrerinnen und Pfarrer im Ruhestand. Sofern sie sich in den Verkündigungsdienst 

einbringen wollen, wird empfohlen, auch mit ihnen individuelle Vereinbarungen im Rah-

men der ergänzenden pastoralen Dienste zu treffen.  

d) Eine besondere Form innerhalb der Gemeinschaft der Ordinierten stellt das ‚Gemein-

same Pastorale Amt‘ dar. Dieses wird durch ein eigenes Gesetz geregelt.15 

    

5. Gestaltung der Gemeinschaft der Ordinierten und die Ordnung des Dienstes in 

der Kirchengemeinde 

5.1 Gestaltung  

Die in den Verkündigungsdienst der Kirchengemeinde eingebundenen Ordinierten ge-

stalten ihre Gemeinschaft durch:  

• die Pflege der Gemeinschaft zwischen den Ordinierten (Kontakt, Gespräch, Aus-

tausch etc.), die Förderung des geistlichen Lebens (Gebet, Bibelstudium etc.) so-

wie die Ermöglichung von Fortbildung 

                                                
14 Vgl. „Ergänzende pastorale Dienste auf Honorarbasis“ – Richtlinien vom 15. August 2013.  
15 Vgl. Kirchengesetz über das Gemeinsame Pastorale Amt vom 13. Januar 2005, KABL. 2005 S. 107,  
(zzt. in Überarbeitung). 
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• die inhaltliche Konzeption des ‚ordinierten Dienstes‘ im Rahmen der Gesamtkon-

zeption gemeindlicher Aufgaben (Absprachen, Dienste, Zuständigkeiten etc.).  

• die Organisation des Dienstes der Ordinierten (Predigtplan, Gottesdienste, Kasu-

alien etc.)       

 

Bei der Gestaltung sind die unterschiedlichen Dienstanweisungen, Dienstvereinbarun-

gen, Stellenbeschreibungen sowie die Vereinbarungen über ehrenamtliche Mitarbeit auf-

einander zu beziehen. 

5.2 Ordnung des Dienstes 

Das Presbyterium ordnet den Dienst der Ordinierten in der Kirchengemeinde.16  

Unbeschadet seiner bleibenden Gesamtverantwortung kann das Presbyterium die prak-

tische Gestaltung der Gemeinschaft der Ordinierten auf folgende Weise regeln:  

a) Das Presbyterium übernimmt die Gestaltung selbst. 

b) Das Presbyterium überträgt die Gestaltung dem Pfarramt. 

c) Das Presbyterium überträgt die Gestaltung einem Ausschuss (z.B. dem Aus-

schuss für Theologie und Gottesdienst). 

d) Das Presbyterium überträgt die Gestaltung einem Mitglied der Gemeinschaft der 

Ordinierten. 

e) Das Presbyterium überträgt die Gestaltung einem von der Gemeinschaft der Or-

dinierten selbst gewählten Mitglied.  

 

Dem Presbyterium wird ist freigestellt, welches Modell der Gestaltung der Gemeinschaft 

der Ordinierten es wählt.  

Das Modell und die Konzeption nach Pkt. 5.1 sind Bestandteil der Gesamtkonzeption 

gemeindlicher Aufgaben (Art. 7 Abs. 4 und Art. 16 Abs. 1a KO). 

Die Kirchengemeinde führt eine Liste ihrer ordinierten Mitglieder. Damit die Gemeinschaft 

der Ordinierten in der Kirchengemeinde gestaltet werden kann, sollen alle Ordinierten bei 

einem Wechsel der Gemeindezugehörigkeit das Presbyterium der alten Wohnsitzge-

meinde informieren und zum Presbyterium der neuen Gemeinde Kontakt aufnehmen. 

 

6) Die Gemeinschaft der Ordinierten im Kirchenkreis 

Innerhalb des Kirchenkreises führt die Superintendentin oder der Superintendent die 

geistliche Aufsicht über alle Ordinierten (vgl. Art. 121 KO), insbesondere in Gestalt von 

Seelsorge, Beratung, Fortbildung und Förderung des Miteinanders. 

                                                
16 Vgl. Art. 7.1, 15.2 und 16.1 KO sowie Ordinationsgesetz § 4. 
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Die Superintendentin bzw. der Superintendent lädt alle Ordinierten im Kirchenkreis regel-

mäßig zu Konventen ein. Diese Konvente ergänzen die berufsständischen Pfarrkonvente 

nach Art. 123 (1) KO. 

Damit alle Ordinierten die Gemeinschaft der Ordinierten im Kirchenkreis bilden können, 

werden sie gebeten, beim Wechsel des Kirchenkreises zur Superintendentin oder zum 

Superintendenten Kontakt aufzunehmen. 

Der Kirchenkreis führt eine Gesamtliste aller Ordinierten auf seinem Gebiet. 
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Anhang:  
 
Zur Geschichte der „Ergänzenden pastoralen Dienste“ 
in der Evangelischen Kirche im Rheinland 
 
 
Die vorliegenden Texte und Richtlinien zu den „Ergänzenden pastoralen Diens-

ten“, die die Pastorinnen und Pastoren der Landeskirche in das Ämtergefüge der 

Evangelischen Kirche im Rheinland integrieren, sind Ergebnis eines intensiven 

Beratungsprozesses zwischen der Personalabteilung (Abt. I.2) und dem Rheini-

schen Konvent, der Interessenvertretung der Pastorinnen und Pastoren. Die Fol-

gen unterschiedlicher personalpolitischer Entscheidungen, die seit den 1980er-

Jahren getroffen wurden, machten diesen Prozess notwendig. 

 

Die Intention der Personalpolitik in den 1980er-Jahren war es, angesichts hoher 

Studierendenzahlen für den Pfarrdienst, möglichst alle Kandidaten und Kandida-

tinnen mit Blick auf nachfolgende Jahre mit weniger theologischem Nachwuchs im 

Dienstverhältnis zur Evangelischen Kirche im Rheinland zu halten. 

 

Dazu hat die Landessynode 1984 beschlossen, alle Theologinnen und Theologen 

bis zur Anstellungsfähigkeit zu führen und nicht, wie es andere Landeskirchen ge-

macht haben, nach der Zweiten Theologischen Prüfung zu entlassen oder gar 

nicht erst ins Vikariat aufzunehmen. 

 

1985 hat die Landessynode das Sonderdienstgesetz auf den Weg gebracht. Damit 

sollten rund 60 Prozent der anstellungsfähigen Pfarrerinnen und Pfarrer eines 

Jahrgangs bei 20 Prozent Gehaltsverzicht zunächst auf fünf Jahre befristet in ei-

nem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis auf Widerruf gehalten werden. Die be-

amtenrechtliche Struktur wurde beibehalten. 1996 wurde die Möglichkeit einer 

zweiten Amtszeit von fünf Jahren eröffnet. Mit diesem Sonderdienstprogramm 

wurde erreicht, dass innerhalb von zwanzig Jahren ca. 85 % der Personen in re-

guläre Pfarrstellen gewählt worden sind. Von daher war es erfolgreich und hat zu 

einer erheblichen Abfederung der angespannten Personalsituation geführt, leider 

nicht zur vollständigen Lösung des Problems.  

 

1997 hat die Landessynode als Reaktion auf die aktuelle Pfarrstellensituation die 

Verlängerung des Probedienstes auf drei Jahre beschlossen. Diese Maßnahme 
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und diverse Änderungen der Altersteilzeitordnung sowie die Schaffung von Mög-

lichkeiten zum vorzeitigen Eintreten in den Ruhestand (58er-Regelung) bis 2004 

sollten dazu beitragen, Pfarrstellen früher als eigentlich zu erwarten war zur Wie-

derbesetzung frei zu bekommen. Und in der Tat: Wäre die Zahl der Pfarrstellen 

des Jahres 1996 erhalten geblieben, wäre – statistisch betrachtet – im Jahre 2001 

für alle Pastorinnen und Pastoren eine Stelle vorhanden gewesen und der Pfar-

rermangel hätte bereits 2002 begonnen. Leider kam es anders.  

 

Im Rückblick und mit differenzierter Perspektive auf die tatsächlichen Wirkungen 

all dieser Entscheidungen wird deutlich, dass die beschlossenen Maßnahmen der 

Personalpolitik neben den erhofften leider auch unbeabsichtigte Wirkungen entfal-

tet haben. Ursächlich lag dies vor allem daran, dass die Beschlüsse nicht hinrei-

chend aufeinander abgestimmt waren bzw. teilweise gegenläufige Dynamiken ent-

faltet haben. So wurde etwa 1996 die alte gesamtkirchliche Umlage II zur Pfarr-

stellenfinanzierung abgeschafft, wodurch die realen Pfarrstellenkosten in den Ge-

meindehaushalten sichtbar wurden. Dies beförderte die Streichung von Pfarrstel-

len. Es kam zu einem Pfarrstellenerrichtungsstopp. Schließlich wurde der demo-

graphische Faktor bei der personalbezogenen Finanzplanung nicht ausreichend 

berücksichtigt. All dies führte von Jahr zu Jahr zu immer mehr Bewerberinnen und 

Bewerber auf immer weniger freie Stellen. 

 

Mit Beschluss 9 LS 2007 wurde schließlich der Zugang zum Pfarrdienst neu gere-

gelt, u.a. durch die Einführung eines Zentralen Bewerbungsverfahrens und die Er-

richtung sogenannter „Pfarrstellen mit besonderem Auftrag“ (mbA), wodurch seit 

2008 zumindest ein kleiner Teil der zahlreichen anstellungsfähigen Theologinnen 

und Theologen aus Probedienst und Sonderdienst in den Pfarrdienst übernommen 

werden konnten.  

 

Die Entstehung des Standes der Pastorinnen und Pastoren in der Evangelischen 

Kirche im Rheinland, zu dem zeitweilig bis zu 500 Personen gezählt werden konn-

ten, ist eine unbeabsichtigte Wirkung all dieser Entwicklungen. Etliche sind in an-

dere Berufe gewechselt, etliche in den Dienst einer anderen Landeskirche getre-

ten. Über 90 Personen haben eine Pfarrstelle in einer Schweizer Kantonskirche 

gefunden. Ein sehr großer Anteil aber ist im Bereich der Evangelischen Kirche im 

Rheinland verblieben und versieht ehrenamtlich pastorale Dienste in unserer 
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Kirche. Auf dem Hintergrund der skizzierten Geschichte, die in nicht geringem 

Maße auch eine Verletzungsgeschichte war, ist dies nicht selbstverständlich.   

 

Lange blieb das Phänomen des neuen Standes der Pastorinnen und Pastoren - 

eine über viele Jahre wachsende Gruppe von vollständig pfarramtlich ausgebilde-

ten, anstellungsfähigen und berufserfahrenen Theologinnen und Theologen - un-

beachtet. Deren jetzt mehrheitlich ehrenamtlich erbrachte pastorale Arbeit war in-

stitutionell unsichtbar und wurde nur unzureichend gewürdigt.  

 

Seit einigen Jahren aber stehen der Rheinische Konvent und die Kirchenleitung in 

einem ausgesprochen konstruktiven Dialog. Auf der Landessynode 2009 wurde 

der Stand der Pastorinnen und Pastoren im Sinne der Ergänzenden pastoralen 

Dienste in Art. 62a KO aufgenommen. Auf dieser Grundlage konnten in den Folge-

jahren die vorliegenden Texte und Richtlinien zur Ausgestaltung des Kontaktes 

zwischen Pastorinnen und Pastoren und der Evangelischen Kirche im Rheinland 

erarbeitet und beschlossen werden.  

 

Im Jahr 2011 kam es zu einer Begegnung von Präses Nikolaus Schneider und 

einigen Mitgliedern der Kirchenleitung. Dort wurden Geschichte und offene Fragen 

im Bereich des Sonderdienstes thematisiert und weitere Schritte in Aussicht ge-

nommen. Im Jahr 2015 hat Präses Manfred Rekowski im Namen der Kirchenlei-

tung in einem Brief bei den ehemaligen Pastorinnen und Pastoren im Sonderdienst 

um Entschuldigung für die damaligen Verletzungen gebeten. Dieser Brief wurde 

sehr positiv aufgenommen.  

 

Ende 2021 hat die Kirchenleitung beschlossen, Personen, die damals in beson-

dere finanzielle Bedrängnis gekommen sind, eine sogenannte „Härtefallzahlung“ 

zukommen zu lassen. Die Zahlungen sind in 2022 und 2023 erfolgt.  

 

Inzwischen sind auch etliche Personen über das mbA-Verfahren und durch Ertei-

lung der Wahlfähigkeit per Kolloquium in den Pfarrdienst gekommen. Die genauen 

Zahlen werden jährlich im Personalbericht in der Drucksache 1 der LS veröffent-

licht.  

 

 


